5. MAI 1865 - Gesetz über das verzinsliche Darlehen

Konsolidierung
Im Belgischen Staatsblatt vom 6. September 2011 ist die deutsche Übersetzung dieses Gesetzes als inoffizielle Koordinierung veröffentlicht worden, und zwar unter Berücksichtigung der Abänderungen durch:
- den Königlichen Erlass Nr. 147 vom 18. März 1935 über den gesetzlichen Zinssatz,

- das Gesetz vom 30. Juni 1970 zur Abänderung des gesetzlichen Zinssatzes,

- den Königlichen Erlass vom 14. Oktober 1974 zur Abänderung des gesetzlichen Zinssatzes,

- den Königlichen Erlass vom 28. Juli 1981 zur Abänderung des gesetzlichen Zinssatzes,

- den Königlichen Erlass vom 17. Juli 1985 zur Abänderung des gesetzlichen Zinssatzes,

- den Königlichen Erlass vom 16. Juli 1986 zur Abänderung des gesetzlichen Zinssatzes,

- den Königlichen Erlass vom 4. August 1996 zur Abänderung des gesetzlichen Zinssatzes,

- das Programmgesetz (I) vom 27. Dezember 2006,

- das Programmgesetz vom 8. Juni 2008.

Die vorliegende Konsolidierung enthält darüber hinaus die Abänderungen, die nach dem 8. Juni 2008 vorgenommen worden sind durch:
- das Gesetz vom 25. April 2014 zur Anpassung der Bezeichnungen der Verwaltungen des Föderalen Öffentlichen Dienstes Finanzen in den steuerrechtlichen Vorschriften und zur Festlegung verschiedener anderer Gesetzesabänderungen (Belgisches Staatsblatt vom 14. April 2015),
- Artikel 3 des Gesetzes vom 20. November 2022 zur Festlegung verschiedener steuerrechtlicher und finanzieller Bestimmungen (Belgisches Staatsblatt vom 14. November 2025).
Diese Konsolidierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

5. MAI 1865 - Gesetz über das verzinsliche Darlehen


Artikel 1 - Vertragsparteien können den vertraglichen Zinssatz frei bestimmen.


Art. 2 - [§ 1 - Für jedes Kalenderjahr wird der gesetzliche Zinssatz in Zivil- und Handelssachen wie folgt festgelegt: Der Durchschnitt des EURIBOR-Zinssatzes für ein Jahr während des Monats Dezember des vorhergehenden Jahres wird auf das höhere Viertel Prozent gerundet; der so erhaltene Zinssatz wird um 2 Prozent erhöht.


Die allgemeine [Generalverwaltung Schatzamt] des Föderalen Öffentlichen Dienstes Finanzen veröffentlicht den gesetzlichen Zinssatz, der im laufenden Kalenderjahr anwendbar ist, im Laufe des Monats Januar im Belgischen Staatsblatt.


§ 2 - Der gesetzliche Zinssatz in Steuerangelegenheiten wird auf 7 Prozent festgelegt, selbst wenn in steuerrechtlichen Bestimmungen auf den gesetzlichen Zinssatz in Zivilsachen verwiesen wird und insofern in diesen steuerrechtlichen Bestimmungen nicht ausdrücklich vom gesetzlichen Zinssatz von 7 Prozent abgewichen wird.


Dieser Zinssatz kann durch einen im Ministerrat beratenen Königlichen Erlass abgeändert werden.]

[§ 2/1 - In Abweichung von § 2 gilt für Steuerforderungen und nichtsteuerliche Forderungen, deren Einnahme, Erstattung oder Beitreibung der Zuständigkeit des Föderalen Öffentlichen Dienstes Finanzen unterliegt, mit Ausnahme der in Artikel 3 des Sondergesetzes vom 16. Januar 1989 bezüglich der Finanzierung der Gemeinschaften und Regionen erwähnten Regionalsteuern und der damit verbundenen Verwaltungsstrafen, Folgendes, selbst wenn in den für sie geltenden Bestimmungen auf den gesetzlichen Zinssatz in Zivilsachen verwiesen wird und insofern in steuerrechtlichen Bestimmungen nicht ausdrücklich davon abgewichen wird:


1. Der gesetzliche Zinssatz in Steuerangelegenheiten auf die beizutreibenden Beträge wird jährlich angepasst und entspricht dem Durchschnitt der Referenzindexe J, die in Artikel 8 Absatz 1 Nr. 2 des Königlichen Erlasses vom 14. September 2016 über die Kosten, die Zinssätze, die Dauer und die Modalitäten der Rückzahlung der Kreditverträge, die der Anwendung von Buch VII des Wirtschaftsgesetzbuches unterliegen, und die Festlegung der Referenzindexe für die variablen Zinssätze im Bereich der Hypothekarkredite und der damit gleichgesetzten Verbraucherkredite erwähnt sind, für die Monate April, Mai und Juni des Jahres vor dem Jahr, in dem dieser Satz anwendbar ist, ohne dass er unter 4 Prozent oder über 10 Prozent liegen darf.


2. Der gesetzliche Zinssatz in Steuerangelegenheiten auf die zu erstattenden Beträge ist der in Nr. 1 bestimmte Zinssatz, verringert um 2 Prozentpunkte.


Im Laufe des dritten Quartals jeden Jahres veröffentlicht der Föderale Öffentliche Dienst Finanzen im Belgischen Staatsblatt eine Bekanntmachung, in der der in Absatz 1 Nr. 1 erwähnte Satz, der für das folgende Kalenderjahr anwendbar ist, angegeben ist.


§ 2/2 - Zinsen aus den in § 2/1 erwähnten Forderungen können nicht Gegenstand einer Kapitalisierung im Sinne von Artikel 1154 des Zivilgesetzbuches sein, auch wenn die für sie geltenden Bestimmungen auf die in Zivilsachen festgelegten Regeln verweisen.]


[§ 3 - Der gesetzliche Zinssatz in sozialen Angelegenheiten wird auf 7 Prozent festgelegt, selbst wenn in sozialrechtlichen Bestimmungen auf den gesetzlichen Zinssatz in Zivilsachen verwiesen wird und insofern in diesen sozialrechtlichen Bestimmungen, insbesondere im Gesetz vom 27. Juni 1969 zur Revision des Erlassgesetzes vom 28. Dezember 1944 über die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer, nicht ausdrücklich vom gesetzlichen Zinssatz von 7 Prozent abgewichen wird.


Dieser Zinssatz kann durch einen im Ministerrat beratenen Königlichen Erlass abgeändert werden.]

[Art. 2 ersetzt durch Art. 87 des G. (I) vom 27. Dezember 2006 (B.S. vom 28. Dezem​ber 2006); § 1 Abs. 2 abgeändert durch Art. 97 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 16. Mai 2014); § 2/1 und 2/2 eingefügt durch Art. 3 des G. vom 20. November 2022 (B.S. vom 30. November 2022); § 3 eingefügt durch Art. 42 des G. vom 8. Juni 2008 (B.S. vom 16. Juni 2008)]


Art. 3 - Der Gewinn, der sich für die Nationalbank aus der Differenz zwischen dem gesetzlichen Zinssatz und dem von dieser Einrichtung erhobenen Zinssatz ergibt, wird der Staatskasse zugeteilt.


Art. 4 - Alle zu vorliegendem Gesetz im Widerspruch stehenden Bestimmungen werden aufgehoben.

